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Eine Antipanikbeleuchtung ist notwendig in:

Antipanikbeleuchtung
DIN EN 1838 (4.3.1 / 4.1.2 / 4.3.2) 

DIN 50172

Bereichen (z. B. Hallen/Konferenzräumen) ohne festgelegte Rettungswege > 60 m 4
2 

in kleineren Bereichen, wenn durch eine größere Menschenansammlung ein erhöhtes                              4

Panik-Risiko besteht (z. B. Aufzugskabinen)

In Aufzugskabinen, die für Personenbeförderung vorgesehen 

sind, ist ebenfalls Antipanikbeleuchtung erforderlich.

Beleuchtungsstärke der  
Antipanikbeleuchtung nach EN 1838

Antipanikbereich > 60 m2

ohne ausgewiesenem Rettungsweg

ausgewiesener 

Rettungsweg

mit ausgewiesenem Rettungsweg

min. 0,5 lx

Hell / Dunkel Verhältnis 
 nach DIN EN 1838 4.2.2 / 4.3.2

< 40lx

> 1lx

< 40lx

Aufgrund der Trägheit des Auges ist auch bei der Antipanik-

beleuchtung auf ein Hell / Dunkel Verhältnis von max. 40:1 zu 

achten.

Bsp. zur Konzipierung einer Anti-
panikbeleuchtung in Räumen > 60 m2

0,5m
umlaufend

1 lx


